
590 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates VIII. GP. 

Bericht 
des Ausschusses für soziale Verwaltung 

über die Regierungsvorlage (559 der Bei
lagen): Bundesgesetz, mitdem das Allgemeine 
Sozialversicherungsgesetz abgeändert und 
ergänzt wird (4. Novelle zum Allgemeinen 

Sozialversicherungsgesetz ). 

. Die Regi,erungsvorlage enthält ändernde und 
ergänzende Bestimmungen des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes, die vor allem ·eine 
Besserung der finanziellen Situation der Kranken
versicherungsträger und durch Anderungen auf 
dem Gebiete des Ausgleichszulagenrechtes ein.e 
Erhöhung der Mimiestbezüge in der P,ensions
versicherung herbeiführen sollen. 

Die finanziellen Schwierigkeiten in der Kran
kenversicherung reichen Jahre zurück. Sie haben 
ihre Ursache in erster Linie darin, daß den 
Krankenversicherungsträgern Leistungen: auf
gebürdet w,urden, die sie in der Vergangenheit 
niemals in diesem Ausmaße zu tragen hatten. Es 
sind dies Lei,stungen der allgemeinen Gesundheits
fürsorge, insbesondere der Familienfürsorge, die 
bei einer modernen Gestaltung der Kranken
versicherung und des Gesundheitsdienst,es dem 
Staate obliegen wÜl'den. Hiezu kam noch durch 
das Anwachs,en des Rentnersundes und die über
nahme der LeisrunßspfIicht für die Kriegsopfer 
zu die Kosten nicht deckenden Beiträgen" ein 
starkes Anschwellen-der relativ schlechten Ri~ken, 
wodurch es unmöglich wUJ1de, mit dem Beitrags
aufkommen das Auslangen ·zu finden. Die mit 
der Grippeepidemie im Herbst des, vergangenen 
Jahres verbundenen besonderen Ausgaben haben 
die finanzielle Lage noch bedeutendl verschlech
. tert. Da fast alle KrankenversQcherungsträger die 
Beiträge mit den ,im .. § 51 Abs. 2 ASVG. vor
gesehenen Höchstsätzen einheben, kann eine 
weitere Steigerung der Beitragseinnahmen nicht 
mehr erwartet werden. Die in der Regierungs
vorlage vorgesehene Erhöhung der Kranken
versicherungsbeiträge für die Rentner und die 
vorgesehene Regelung der Abgeltung der Ersatz
ansprüche der Krankenversicherungsträger gegen-

über der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt 
durch Zahlung eines jährlichen Pauschbetrages 
dieser Anstalt an den Haupltverband der öster
reichischen Sozialversicherungsträger zur schlüs
selmäßigen Aufteilung auf diese, sollen den be
stehenden finanziellen Druck etwas, mildern. Eine 
Lösung der Finartzfrage in der Krankenversiche
rung wird allerdings damit nicht herbeigeführt. 

Durch dlie vorgesehene Erhöhung der Richt
sätze für die Gewährung der Ausg1eichszulage 
sollen die Mindestbezüge in der Pens,ionsversiche
rung an die gehobenen Lebenshaltungskosten 
herangebracht werden. Diese Erhöhung bedeutet 
zweifelsohne eine sehr notw~ndige Hilfe für die 
Bedürftigsten unter den Rentenempfängern. 
Mehr als 200.000 Personen erhalten dadurch eine 
Erhöhung ihrer Rente. Die Richtsatzerhöhung, 
wie sie im Gesetzentwurf vorgesehen ist, wird 
für jene Personen, die schon bisher eine Aus
gleichszulage bezogen haben, zu einer tatsäch
lichen Erhöhung des Einkommens um mindestens 
50 S monatlich führen. Davon ausgenommen sind 
lediglich die Waisenrentenhezieher, bei denen die 
Erhöhung des Richtsatzes nur 25 S beziehungs- . 
weise S 37'50 monatlich beträgt. Es haben daher 
Anderungen des Gesamteinkommens unter 50 S 
monatlich auch bei Neufeststellung der Aus
gleis:hszulage nach diesem Gesetzentwurf weiter
hin außer Betracht zu bleiben. Ausgenommen 
sind Anderungen in der Höhe der Rente selbs:t, 
die seit der seinerzeitigen Feststellung der Aus
gleichszulageeingetreten sind, soweit diese An
derung,en nicht Erhöhungen danteIlen, die in 
der Z. 7 Et. a angeführt sind . 

Der Gesetzentwurf sieht weiters noch Ande
rungen in der sachLichen Zuständigkeit der Träger 
dier· Krankenversicherung, eine Anpassung des 
Kreises der Ansraltsangehörigen in der Kranken
versicherung der Bundesangestellten {in den Kreis 
der Angehörigen, für die nach § 123 ASVG. An
spruch besteht, und Anderungen in den Bestim
m'lmgen Über die bundesstaatliche Auhicht vor. 
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Der Ausschuß für soziale Verwalmmg hat die 
Reglierungsvorlage in seiner Sitzung am 12. De
zember 1958 in Anwesenheit des Bundesministers 
für 'soziale' Verwalmmg Pro k s c h einer ein
gehenden Beratung unterzog,en und mit einigen 
Abänderungen angenommen. In der Debatte er
griffen außer dem Berichterstatter die Abgeord
neten Alt e nb u r ger, Dr. Hof e rr e der, 
Dr. K a nd u t s eh, Ho r r, Voll man n, 
Hili e gei s t, R ei c h, K e, c h t, W i m b e r
ger, M a r k, Grete Reh 0 r, Mac h u n z e, 
Den 'g I e r und Bundesminister Pro k s c h das 
Wort. 

Zu den Abändrerungen ist folgendes zu be
mel1ken: 

Zu Art. I Z. 2 lit. a: 

Der zweite Halbsatz der neuen Z. 13 des § >1 
Abs, 3 wurde gestrichen. 

Da nach dem geänderten Wortlaut des § 135 
Abs. 3, 4. Satz (Art; I Z. 5 lit. a der Regierungs
vorlage) die Bezieher von Notst'and~hilfe und 
Ausgleichszulage sowie deren Angehörige schon 
von Gesetzes wegen allg,emein von der Entrich
tung der Krankenscheingebühr befreit sind, er
übrigt es sich, dem Hauptverband der österreichi
scheIlJ Sozial versicherungsträger die Aufgabe zu 
übertragen, in den aufzustellenden Richtlinien, 
betl'effend die Krankenscheingebühr, auch zu be
stimmen, in welchen Fällen von der Einhebung 
der Krarrkenscheingebühr wegen des V orliegens 
einer besonderen sozialen Schutzbedürftigkait 
abges;ehen werden kann. Die 'schon derzeit gelten
den RichtliIlJien des Hauptverbandes, wonach bei 
den Beziehern der Notstandshilfe und der Aus
gleichszulage von der Einhebung der Rezept
gebühr abge~ehen werden kann, bleiben hiedurch 
unberührt. 

Art. I Z. 2 Ht. b 

wurde im Zusammenhang mit der Änderung der 
lit. a gestrichen. 

Zu Art. I Z. 3 Ht. b 

hat Abgeordneter Hillegeist das Ersuchen an das 
Bundesministerium für 'Sozi'ale Verwaltung ge
richtet, bei Erlassung einer Verordnung den bis
her geltenden Höchsts'lltz von 2'5 v. H. für den 
Einbehah von Renten' und der Rentensonder
zahlung aU5 Gründen dier Verwaltungsverein
fachung zu belassen. Dieser Auffassung hat '$lieh 
der Ausschuß für soziale Verwaltung ange
schlossen. 

Zu Art. I Z. 5: 

Der in der Regierungsvorlage angeführte Per
sonenkreis, für den bei looI15ipruchnahme der 

Uhlir 
Berichterstatter, 

ärztlichen Hilfe eine Krankenscheingebühr nicht 
eing.ehoben wel'den darf, wurde auf die Bezieher 
einer Waisenrente oder Waisenbeihilfe nach dem 
KOVG. 1957 und auf KiIlJder, die gemäß § 69 
Z. 2 KOVG. 1957 versichert sind~ und auf Per
sonen und deren Angehörige, die die Notstands
hilfe nach dem Arbeiotslosenversicherungsgesetz 
1958, wie auch auf Personen und deren Ange
hörige, die nach diesem Bundesgesetz fline Aus
gleichszulage beziehen, ausgedehnt. Die Aus
dehnung der Ausnahmebestimmungen auf die 
Bezieher einer Waisenrente oder Waise-nbeihilfe 
nach dem KOVG. ist gerechtfertigt, da diese in 
gleicher Weise 'Sozial schutzbedürftig sind wie die 
Bezieher einer Waisenrente aus der Pensions
v ersich,eruIlJg. Bei den Beziehern der Notstands
hilfe nach dem Arbeitslosenversicherungsgesetz 
und den Beziehern einer Ausgleichszulage zur 
Rente aus der Pensionsversicherung und deren 
Familienangehörige wird die soziale Schutz
bedürftigkeit bereits bei Feststellung der Not
standshilfe beziehungsweise der Ausgleichszulage 
geprüft. 

Durch die Einbeziehung des Abs. 6 letzter Satz 
in den Klammera,usdruck des § 135 Abs. 3 lit. a 
darf auch für anspruchsberechtigte Kinder über 
das 24. Lebensjahr hinau~, da es sich um Kinder 
handelt, die info1ge ihres geistigen und körper
lichen Zustandes außerstande sind, für ihren 
Lebensunterhalt selbst zu sorgen, eine Kranken
scheingebühr nicht eing,ehoben werden. 

Zu Art. 11:, 

Durch die Einfügung eines neuen Abs. 2 im 
Artikel II soll es ermöglicht werden, daß Renten
bezieher, die am 1. April 1959 in der Kranken
versicherung bei einer Gebietskrankenkass'e 
pflichtversichert sind, bei dieser Gebietskranken
kasse pflichtversichert bleiben können, ohne ge.- _ 
zwungen zu sein, bei Zutreffen der Vorausset
zungen gemäß § 26 Abs. 3 einen neuerlichen An
trag zu stellen, 

Durch die Einfü.gung des neuen Abs. 4 soll 
den Rentenbeziehern, falls sich durch dieses' Ge
setz ein geru.ngerer Anspruch ergeben würde, der 
bisherige N etto-Rentenanspru,chin unveränderter 
Höhe gesichert bleiben. 

Der Auss,chuß für soziale Verwaltung stellt so-
mit den An tr·a g, der Nationalrat wolle dem 
von der Bundesregierung vorgelegten Gesetz
efiltwurf (559 der Beilagen)' mit den an g e- . /. 
schlossenen Abänderunge'n die ver
fassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, am 12. Dezember 1958 

Hillegeist 
Obmann 
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Abänderungen 
zum Gesetzentwurf in 559 der Beilagen. 

1. Art. I Z. 2 lit. a hat zu lauten: 

,a) Dem § 31 Abs. 3 ist als Z; 13 anzufügen: 

,,13. in Wahrnehmung öffentlicher Interessen 
vom Gesi<:htspunkt des Sozialversicherungsrechtes 
und der wirtschaftlichen Tragfähigkeit Richt
linien über die Ausstellung der Krankenscheine 
(Zahnbehandlungsscheine) und die Dauer ihrer 
Gültigkeit aufzustellen.'" 

2. Art. I Z. 2 lit. b hat zu entfallen. Art. I Z. 2 
lit. cerhält die Bezeichnung lit. b. 

3. Art. I Z. 5 lit. a erhält folgende Fassung: 

,a) § 135 Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Bei der Inanspruchnahme ärztLicher Hilfe 
durch einen Vertragsarzt oder in eigenen Ein
richtungen (Vertragseinrichtungen) des Versiche
rungsträgers hat der Erkrankte einen Kranken
schein vorzulegen. Der Hauptverband hat hiefür 
einen einheitlichen für alle Versicherungsträger 
gültigen Vordruck aufzulegen. Für jeden Kran
kenschein - i~t vom Anspruchsberech,tigten eine 
Gebühr von 5 S ,an den Versicherungsträger zu 
entrichten (Krankensmeingebühr). Diese Gebühr 
darf nicht eingehoben wer,den bei der Inanspruch
nahme ärztlicher Hilfe 

a) für als Angehörige geltende Kinder (§ 123 
Abs. 2, 3 und 6 letzter Satz, 

b) in der Krankenversicherung der Rentner 
für ,die Bezieher einer Waisenrente aus der 
Pensionsversicherung nach diesem Bundesi
gesetz, _ 

c) in der Krankenversicherung der Kriegs
hinterbliebenen für die Bezieher einer 
Waisenrente (Waisenbeihilfe) nach d'em 
Kriegsopferversorgungsgesetz 1957 und für 
Kinder, die gemäß § 69 Z. 2 des Kriegs
opferv,ersorgungsgesetzes 1957 versichert 
sind, 

d) für Per,sonen, die die Nots'tandshilfe nach 
dem Arbeitslosenversicherungsgesetz 1958 
beziehen, und für deren Angehörige (§ 123 

dieses Bundesgesetzes in Verbindung mit 
§ 32 Abs. 1 ArbeitsJosenversicherungsgesetz 
1958), 

e) für Personen, ,die zu ihrer Rente aus der 
Pensionsversicherung nach diesem Bundes
gesetz eine Ausgleichszulage beziehen, und 
für deren Angehörige (§ 123), 

f) für anzeigepflichtige übertragbare Krank
heiten. 

Der Versicherungsträger kann bei Vorliegen 
einer besonderen sozialen Schutzbedürftigkeit des 
Versicherten von der E.inhebung der Kranken
scheingebühr absehen. Bei der Erstattung der 
Kosten der Krankenbehandlung gemäß § 131 
Abs. 1 bis 3 hat der Versicherungsträger den Be
trag einzubehalten, ,der bei der Inanspruchnahme 
eines Vertragsarztes als Krankenscheingebühr zu 
entrichten gewesen wäre. In den Fällen, in denen 
für die Inanspruchnahme ärztlicher Hilfe eine 
Krankenscheingebühr . zu entrichten ist, darf die 
ärztliche Behandlung für Rechnung eines Kran
kenversicherungsträgers nur vorgenommen wer
den, wenn diese Gebühr bei Inanspruchnahme 
des Arztes oder nachträglich innerhalb von 
14 Tagen entrichtet 'Wurde." , 

4. 1m Art. I Z. 6 (§ 153 Abs. 4 ASVG.) hat 
der vierte Sa'tz zu lauten: 

,,§ 135 Abs. 3 vierter bis siebenter Satz sowie 
Abs. 4 finden Anwendung." 

5. Art. II hat zu lauten: 

,,(1) Dieses Bundesgesetz tritt hinsichtlich der 
Bestimmungen des Art. I Z. 2, 4 bis 6 und 9 
am 1. Jänner 1959, im übI1igen am 1. April 1959 
in Kraft. 

(2) Für Rentenbezieher, die am 1. April 1959 
in der Krankenversicherung der Rentner bei 
einer Gebietskr.ankenkasse pflichtversichert sind, 
bleibt diese Gebietskrankenkasse weiterh.in zu
ständig, sofern nicht der Rentenbezieher den 
übergang der Zuständigkeit auf die nach § 26 
Abs. 1 Z. 3 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz 
zuständige Betriebskrankenkasse beantragt. Der 
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Antrag ist bis 31. JuI.i 1959 bei der Gebiets
krankenkasse zu stellen, die für die Durchführung 
der Krankenversicherung der Rentner für ihn 
bisher zuständig war. Die Zuständigkeitsände
rung wird mit dem auf das Einlangen des An
trages folgenden Monatsersten wirksam. 

(3) Bei der Anwendung der Bestimmung des 
Art. I Z. 3 I.it. b darf bei Rentenberecht'igten, 
deren Rente .(Renten~onderzahlung) bereits vor 
dem 1. April 1959 zur Auszahlung gelangte, von 
der Rente (Rentensonderzahlung), wenn und so
lange eine Ausgleichs,zulage nicht gebührt,. ein 
Einbehalt nur vorgenommen werd'en, wenn und 
soweit ein solcher Einbehalt nach den bis zum 

31. März 1959 in Geltung g,estandenen Vorschrif
ten zulässig gewesen wäre. 

(4) Ergibt sich aus der Anwendung der Bestim
mungen des Art. I Z. 3 l,it. bund Z. 7 ein gerin
gerer Anspruch als nach den am 31. März 1959 
in Geltung gestandenen Vorschriften, so verbleibt 
dem B'erechtigten der bisherige Rentenan~pruch 
in unveränderter Höhe. . 

(5) Die auf Grund der Bestimmungen des Art. I 
Z. 7 gebührende Aus,gleichszulage ist von Amts 
wegen festzuSlellen. 

(6) Artikel II Abs. 2 lit. b des Bundesgesetzes 
vom 18. Dezember 1956, BGBl. Nr. 266/1956, 
wird mit 31. Dezember 1958 aufgehoben." 
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